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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.11.1967

Norm

ZPO §411 Aa

Rechtssatz

Keine Präjudizialität eines Begehrens auf Zustimmung zur Ausfolgung eines Erlages gegenüber der nachfolgenden

Klage auf Feststellung der Unwirksamkeit des Unterhaltsvergleiches, wenngleich die Weitergeltung des

Unterhaltsvergleiches die entscheidende Rechtsfrage im Vorprozeß war.
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